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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2020 von der Juristischen 
Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München als Habilitationsschrift an-
genommen. Das Manuskript habe ich Anfang März 2020 abgeschlossen. Alle Nach-
weise aus dem Schrifttum und der Rechtsprechung habe ich, soweit dies möglich 
war, auf den Stand vom 1. Juni 2020 gebracht.

In allererster Linie und von ganzem Herzen möchte ich mich bei meinem aka-
demischen Lehrer, Herrn Professor Dr. Martin Burgi, für seine umfassende und 
leidenschaftliche Förderung dieses und aller anderen meiner Projekte bedanken, 
die ich während meiner Tätigkeit an seinem Münchener Lehrstuhl zwischen 2015 
und 2020 realisieren durfte. Er hat das „Öffentliche Digitalwirtschaftsrecht“ von 
den ersten, noch unbeholfenen Gehversuchen über die insgesamt knapp vier Jahre 
seines Heranreifens bis hin zur Vollendung als ausgewachsene Habilitationsschrift 
niemals unkritisch, aber stets engagiert-fördernd begleitet. Während unzähliger 
Mittagessen in einer Münchener „Salatmanufaktur“ durfte ich mit ihm die grund-
legenden Strukturen der Arbeit einziehen (oder einreißen), neue Ideen entwerfen 
(oder verwerfen) und all meine Argumente und Thesen schärfen (oder abschleifen). 
Und auch jenseits rein fachlicher Diskussionen, zumal in den turbulenteren Zeiten 
des Daseins eines (Nachwuchs-)Wissenschaftlers, stand und steht mir Martin Burgi 
jederzeit mit Rat und Tat vertrauensvoll zur Seite. Er ist ein „Habilitationsvater“, wie 
man ihn sich nur wünschen kann.

Ebenfalls ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei Herrn Professor Dr. Jens 
Kersten, der das Zweitgutachten zu meiner Arbeit angefertigt hat. Auch er hat mein 
akademisches Schaffen in München bereits in den Endzügen meiner Promotions-
zeit, später dann während des Referendariats von 2012 bis 2014 und über das 
gesamte Habilitationsverfahren hinweg als begeisternder Förderer und kluger Rat-
geber unterstützt. Auf die Idee, mein Glück in der Rechtswissenschaft zu suchen, 
wäre ich ohne Jens Kersten gewiss nicht gekommen.

Mein Dank gilt ferner dem Richter des Bundesverfassungsgerichts Herrn Pro-
fessor Dr. Peter M. Huber. Er hat mein Habilitationsprojekt als drittes Mitglied des 
Fachmentorats unterstützt und von Beginn an wertvolle inhaltliche Impulse gesetzt.

In fachlicher Perspektive gebührt außerdem ganz besonderer Dank den Teilneh-
mern des „Hohbühl“-Symposiums im Sommer 2018, allen voran Herrn Professor 
Dr. Reiner Schmidt, Herrn Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts a. D. Pro-
fessor Dr. Andreas Voßkuhle, Herrn Professor Dr. Wolfgang Kahl, Herrn Professor 
Dr. Hinnerk Wißmann und Herrn Professor Dr. Detlef Czybulka. Sie haben mir eine 
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einmalige Gelegenheit geboten, mein Habilitationsprojekt in denkbar angenehmer, 
aber durchweg produktiver Atmosphäre zu präsentieren und „auf Herz und Nieren“ 
prüfen zu lassen.

Danken möchte ich schließlich auch den Mitarbeiterinnen des Center for 
Advanced Studies (CAS) der Ludwig-Maximilians-Universität München. Als Re-
searcher in Residence durfte ich während des Sommersemesters 2018 sowohl die 
produktive Abgeschiedenheit als auch die eingespielten organisatorischen Ressour-
cen des CAS nutzen, um diese Arbeit voranzuschreiben und zentrale Inhalte im 
Rahmen eines Workshops und eines Lunch Talks mit Herrn Professor Dr. Dieter 
Kranzlmüller vom Leibniz Rechenzentrum zur Diskussion stellen. Auch Herrn 
Kranzlmüller sei an dieser Stelle vielmals gedankt.

Unabhängig von allen genannten Förderern hätte ich diese Arbeit niemals fertig-
stellen können, wenn ich nicht um der immerwährenden und bedingungslosen 
Unterstützung durch meine Familie gewusst hätte. Lukas und Julia, Ursula, Alfred 
und Nicole – ich danke euch von ganzem Herzen!

München, im Juni 2020 Christoph Krönke
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„Wow, Fritz.“ It was like being inside a science-fictional 
Christmas tree. Little red and green lights were going on and 
off everywhere. (…)
„ARPAnet“, Fritz announced.
„Ah, no I’d better not, I've got to drive and stuff, maybe just give 
me one for later –“
„It’s a network of computers, Doc, all connected together by 
phone lines. UCLA, Isla Vista, Stanford. Say there’s a file they 
have up there and you don’t, they’ll send it right along at fifty 
thousand characters per second.“

Thomas Pynchon, Inherent Vice, 2009, S. 53





§ 1 Einführung

A. Öffentliches Digitalwirtschaftsrecht in a nutshell

In der vorgelegten Untersuchung wird herausgearbeitet, mit welchen regimeüber-
greifenden Regulierungsansätzen und materiell-rechtlichen Maßstäben sowie Ele-
menten des administrativen Organisations- und Handlungssystems das Öffentliche 
Wirtschaftsrecht, einschließlich seiner unions- und verfassungsrechtlichen Grund-
lagen und internationalen Bezüge, auf diejenigen wesentlichen spezifischen Heraus-
forderungen reagiert oder reagieren sollte, die sich ihm mit der Herausbildung der 
digitalen Wirtschaft stellen. Die Summe dieser Ansätze, Maßstäbe und Elemente 
sowie Grundlagen und Bezüge wird hier als „Öffentliches Digitalwirtschaftsrecht“ 
begriffen  – nicht im Sinne eines eigenständigen Rechtsgebiets, sondern eines 
„Querschnittsrechts“,1 dessen Zusammenschau der digitalisierungsbeding ten Fort-
entwicklung der „angeschnittenen“ Fachrechtsgebie te, aber auch der Systembildung 
als einer klassischen Aufgabe dogmatisch arbeitender Verwaltungsrechtswissen-
schaft2 dient.

Die Frage nach einem „Öffentlichen Digitalwirtschaftsrecht“ stellt sich aus min-
destens zwei Gründen: Die Wirtschaft hat für die Digitalität insgesamt – erstens – 
überragende Bedeutung, und sie hat aufgrund der Digitalisierung – zweitens – auch 
selbst tiefgreifende spezifische Veränderungen erfahren: Es hat sich eine „digitale 

1 Vgl. ähnlich M. Schröder, Genehmigungsverwaltungsrecht, 2016, S. 5, zur Charakterisierung 
seines Untersuchungsgegenstandes.

2 Vgl. dazu nur F. Schoch, in: M. Burgi (Hrsg.), Zur Lage der Verwaltungsrechtswissenschaft, 
Die Verwaltung Beiheft 12/2017, S. 11 (17 ff., insbesondere 24 f.), der in jenem Beitrag – speziell 
in Bezug auf das Verhältnis theoretischer zu anwendungsorientierter Rechtswissenschaft  – auch 
den hier verfolgten Ansatz der „aufgeklärten Rechtsdogmatik“ entwickelt; ähnlich mit Blick auf 
die Einbeziehung intra- und interdisziplinärer Ansätze auch M. Burgi, ebenda, S. 33 (35 ff.) sowie 
bezüglich rechtsvergleichender Elemente M. Ruffert, ebenda, S. 165 (167 ff.). Im methodischen 
Mittelpunkt dieser Untersuchung steht daher zweifelsohne Rechtsdogmatik, also die beschreibende, 
systematisierende und fortentwickelnde Arbeit am geltenden Rechtsstoff. Diese wird allerdings in 
verschiedene Richtungen hin geöffnet: So ist in einigen Bereichen (z. B. im Recht digitaler Dienste, 
vgl. S. 196 ff.) intradisziplinäres Arbeiten gerade im Austausch mit der Privatrechtswissenschaft un-
erlässlich, um die Einheit lichkeit der Maßstäbe sicherzustellen (dazu etwa J. F. Lindner, JZ 2016, 
697 [702 ff.]). Vor allem im Verhältnis zu den Wirtschaftswissenschaften verarbeite ich ferner auch 
interdisziplinäre Bezüge (z. B. bei der Darlegung der Realbereiche unter B., aber auch bei der Beur-
teilung der Risiken der Plattformökonomie, S. 56 ff.), um in tatsächlicher Hinsicht hinreichend 
informierte rechtliche Wertungen treffen zu können. Und schließlich nutze ich auch punktuell 
rechtsvergleichende Betrachtungen (vor allem bei der Analyse der personenbeförderungsrecht-
lichen Maßstäbe, S. 335 ff., und der Regulierung des Crowdfundings, S. 368 ff.) als Kontrastfolie zur 
jeweiligen deutschen Regulierungskonzeption.
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Wirtschaft“3 herausgebildet (I.). Trotz des aus diesen tatsächlichen Entwicklungen 
entspringenden Forschungsbedarfs wurden ihre Folgen für das Öffentliche (Wirt-
schafts-)Recht bislang noch nicht hinreichend aufgearbeitet (II.). Dies wird mit der 
vorgelegten Untersuchung anhand der wichtigsten Fachrechtsgebiete des auf diese 
Weise entfaltbaren Öffentlichen Digitalwirtschaftsrechts unternommen (III.).

I. Digitale Wirtschaft: Bedeutung und Funktionsbedingungen

Zunächst zur Bedeutung der (digitalen) Wirtschaft. Digitalität4 wird heute in erster 
Linie durch private Hand gestaltet. Alle Kommunikationsinfrastrukturen, Dienste 
der Informationsgesell schaft und digitalen Produkte, die in nahezu sämtlichen 
Lebensbereichen Digitalisierungsprozesse bewirkt haben, werden privatwirt-
schaftlich bereitgestellt und erbracht. Mit dem Begriff „Digitalisierung“ verbinden 
die allermeisten Menschen dementsprechend vor allem Assoziationen aus der 
Digitalwirtschaft.5 Der Umstand, dass gerade das Internet, eines der prägendsten 
Phänomene der Digitalität überhaupt, seine Wurzeln Ende der 1960er Jahre in 
einem universitären Forschungsprojekt schlug, das von der damaligen Advanced 
Research Project Agency (ARPA) des US-Militärs finanziert wurde,6 wie auch der 
Name des aus jenem Forschungsprojekt hervorgegangenen Internet-Vorläufers 
„ARPANET“ dürften der breiten Öffentlichkeit heute ebensowenig geläufig sein 

3 Der Begriff „digitale Wirtschaft“ wird zwar bereits vom Gesetzgeber verwendet  – siehe 
beispielsweise § 1 Abs. 1 IWG –, erfüllt bislang aber keine spezifische Funktion. In dieser Arbeit 
ordne ich der „digitalen Wirtschaft“ (und der synonym gebrauchten „Digitalwirtschaft“) denkbar 
umfassend alle Unternehmen zu, deren Dienstleistungen oder Produkte in erheblicher Weise durch 
die Verwendung digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien geprägt sind. Dazu 
gehören nicht nur die Akteure der herkömmlichen IKT-Branche und der Internetwirtschaft (dazu 
etwa R. Clement/ D. Schreiber/ P. Bossauer/ C. Pakusch, Internet-Ökonomie, 4. Aufl. 2019, S. 8 ff.), 
sondern auch Anbieter aus an sich gänzlich „analogen“ Branchen (z. B. Rechts- oder Finanzdienst-
leister oder energiewirtschaftliche Akteure), die in die Erbringung ihrer Leistungen in prägendem 
Maße IKT einbinden. Vgl. ähnlich breit etwa das Selbstverständnis des „Digitalverbands“ Bitkom 
e. V., der über 2.700 Unternehmen der digitalen Wirtschaft  – darunter auch Unternehmen wie 
die Allianz, BMW oder die Deutsche Bahn, die man jedenfalls nicht als typische Digitalunter-
nehmen einordnen würde (siehe im Einzelnen https://www.bitkom.org/ Bitkom/ Mitgliedschaft/ 
Mitgliederliste). Gewisse thematische Eingrenzungen ergeben sich freilich aus der Wahl der hier im 
Einzelnen untersuchten Fachrechtsgebiete, dazu unten S. 10 ff.

4 Die Begriffe der (transitiven) „Digitalisierung“ bzw. der (intransitiven) „Digitalität“ werden 
hier, wie auch im Allgemeinen, nicht wörtlich als (Prozess bzw. Zustand der) Überführung von 
Informationen in digitale Datenform verstanden, sondern als Chiffren für die mit den digitalen 
Informations- und Kommunikationstechnologien geschaffenen „historisch neue[n] Möglichkeiten 
der Konstitution und der Verknüpfung der unterschiedlichsten menschlichen und nichtmensch-
lichen Akteure“, F. Stadler, Kultur der Digitalität, 2016, S. 18; ebenso A. Ingold, Der Staat 56 (2017), 
491 (493).

5 Vgl. dazu die plastische Übersicht in der Studie von Bitkom Research, Digitaltag 2020: Studie 
zur digitalen Teilhabe, 2019, S. 2 (verfügbar unter https://digitaltag.eu/studie).

6 Vgl. dazu J. Abbate, Inventing the Internet, 2000, S. 2 ff. und 144 f. Ohne dieses militärisch-
planwirtschaftliche Entstehungsumfeld, in dem Geld und ökonomisches Denken keine Rolle spiel-
ten, sondern allein Robustheit und Leistungsfähigkeit zählten, hätte sich das Internet vermutlich in 
der Tat nicht in dieser Form entwickelt.
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wie dem Protagonisten des eingangs zitierten Pynchon-Romans, Larry „Doc“ 
Sportello, der den Begriff vielsagenderweise für die Bezeichnung eines (damals) 
neuen Rauschmittels hielt.7 Es zeigt sich: Die Bedeutung der Privatwirtschaft für 
den Vortrieb der mitunter durchaus rauschhaft8 erlebten Digitalisierung ist derart 
überragend geworden, dass unmittelbare staatliche Einflüsse nahezu völlig über-
spielt werden.

Auch die Wirtschaft selbst hat im Zuge der Digitalisierung erhebliche Umgestal-
tungen erfahren und ist in erheblichen Teilen bereits mit der herkömmlichen IKT-
Branche und der Internetwirtschaft zur Digitalwirtschaft verschmolzen.9 Möchte 
man die spezifischen Funktionsbedingungen, über die die digitale Wirtschaft teils 
gar in einer Reihe mit Merkantilismus, Liberalismus und sozialer Marktwirtschaft 
zu einem eigenen Wirtschaftsordnungstypus erhoben wird,10 trotz der Heterogenität 
der in ihr versammelten Betätigungen auf einen gemeinsamen Nenner bringen, der 
sie von der nicht-digitalen Wirtschaft abgrenzt, wird man mit einem Seitenblick auf 
das Zitat aus dem Pynchon-Roman sagen können: Die digitale Wirtschaft über-
windet bestehende Distanzen in bislang nicht gekannter Form.

Dies vollzieht sich, wie noch näher zu zeigen ist,11 im Wesentlichen in drei Di-
mensionen. Digitalwirtschaftliche Leistungen sind in räumlicher Hinsicht nicht an 
einen bestimmten Ort gekoppelt, sondern können unmittelbar raumgreifend und 
auch transnational erbracht werden („Delokalisierung“) – und zwar nicht nur zwi-
schen stationären Rechnern mit einer Geschwindigkeit von „fifty thousand charac-
ters per second“, wie noch zur Zeit des ARPANET, sondern auf mobilen Endgeräten 
bei mehreren Milliarden Bits pro Sekunde.12 Des Weiteren können organisatorische 
und personale Distanzen überwunden werden, indem Digitalunternehmen die 
Erbringung von Leistungen ganz oder teilweise auf und in digitalen Plattformen 
und Netzwerken an Dritte vermitteln und übertragen („Delegation“). Und schließ-
lich müssen leistungsbezogene Entscheidungen nicht mehr über den Umweg eines 
menschlichen Akteurs getroffen oder vorbereitet werden, sondern können direkt 

7 Der Hinweis auf die Bezüge zur Protoform des Internets in Pynchons eingangs zitiertem 
Roman ist M. Warnke, Theorien des Internet, 2011, S. 17, zu verdanken.

8 Siehe dazu nur den Titel des im Jahr 2015 erschienenen Dokumentarfilms „Democracy – Im 
Rausch der Daten“ von David Bernet, mit dem der Gesetzgebungsprozess zur europäischen Daten-
schutzgrundverordnung festgehalten wurde. Bezeichnenderweise steht vor allem der Konflikt 
zwischen den Interessen des Einzelnen am Schutz seiner personenbezogenen Daten (verkörpert 
vor allem durch den Berichterstatter des Europäischen Parlaments, Jan Philipp Albrecht) und den 
Interessen der datenverarbeitenden Privatwirtschaft (personifiziert durch deren Lobbyisten) im 
Mittelpunkt der Dokumentation.

9 Siehe zum Begriff bereits oben Fn. 3.
10 So insbesondere P. M. Huber/ S. Unger, in: F. Schoch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 

2018, S. 627 (630 f.), die insofern von der „Ablösung der sozialen Marktwirtschaft durch einen 
globalisierten, digitalisierten und datenbasierten Kapitalismus“ sprechen.

11 Siehe zum Folgenden die eingehenden realbereichsbezogenen Überlegungen zu den re-
gulierungsrelevanten Spezifika der Digitalwirtschaft, unten auf S. 10 ff.

12 Die 5G-Mobilfunktechnologie verspricht unter Idealbedingungen Übertragungsgeschwin-
digkeiten von bis zu zehn bzw. zwanzig GBit/s (im Uplink bzw. Downlink), vgl. dazu etwa Bundes-
regierung, 5G-Strategie für Deutschland, 2017, S. 4.
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intelligenten Computersystemen überantwortet und auf der Grundlage umfassen-
der Dateninputs13 automatisiert abgearbeitet werden („Datafizierung“).

II. Öffentlich-(wirtschafts-)rechtlicher Zugriff auf die Digitalwirtschaft

Diese drei spezifischen Funktionsbedingungen können die (im Folgenden grund-
sätzlich in einem weiten, nicht auf das Regulierungsrecht beschränkten Sinne ver-
standene) Regulierung14 der Digitalwirtschaft  – und mit ihr auch die Gestaltung 
wesentlicher Erscheinungsformen von Digitalität insgesamt – jeweils vor ihrerseits 
spezifische Herausforderungen stellen. Umso wichtiger ist es vor diesem Hinter-
grund aus rechts wissenschaftlicher15 Sicht, sich der Zugriffsmöglichkeiten und 

13 Mit Blick auf die Verbreitung vor allem datenbasierter intelligenter Systeme erklärt sich letzt-
lich auch der hohe Stellenwert, der der Wertschöpfung aus Daten als jener für die digitale Wirt-
schaft „wesentlichen Ressource“ (Mitteilung der Kommission „Eine europäische Datenwirtschaft 
schaffen“ vom 10. Januar 2017, COM[2017] 9 final, S. 2), jenem „Rohstoff “ (H. Zech, CR 2015, 137 
[139]), jener „Währung“ (T. Körber, WRP 2012, 761 [764]), jenem „Rückgrat“ (T. Hoeren, MMR 
2016, 8 [8]), jenem „Öl“ (A.-A. Wandtke, MMR 2017, 6 [6]), jenem „neue[n] Gold“ (der Beitragstitel 
von K. Beucher, Markenartikel 2015, 74 [74]), ja dem „Sonnenlicht“ der Wirtschaft des 21. Jahr-
hunderts (so T. Körber, ZUM 2017, 93 [96], mit dem Hinweis, dass Daten – anders als Geld und 
Öl – weder knapp noch exklusiv noch abnutzbar seien). Diese vorgefundenen Charakterisierungen 
provozieren im Übrigen ein Déjà vu: Schon vor über zwanzig Jahren wurde über die Kommer-
zialisierung von Information und Wissen und ihre zunehmende Bedeutung als Wirtschaftsgut ge-
schrieben, und bereits aus damaligen Zeiten, als die Folgen der Digitalisierung allenfalls zu erahnen 
waren, finden sich Charakterisierungen von Information als „Rohstoff “, „Ware“ oder „Treibstoff “, 
vgl. nur F. Schoch, VVDStRL 57 (1998), 158 (168 und 172), mit Verweisen u. a. auf H. Spinner, Die 
Wissensordnung – Ein Leitkonzept für die dritte Grundordnung des Informationszeitalters, 1994, 
S. 19 und 129. Die Entwicklung leistungsfähiger intelligenter Systeme lässt sich insofern als das lang 
ersehnte Mittel ansehen, um jene Bodenschätze endlich heben zu können.

14 Der Regulierungsbegriff ist gewiss vielgestaltig und bedarf daher einer kurzen Erläuterung. 
Soweit im Folgenden nicht näher spezifiziert, ist er nicht in einem engeren, konzeptionell auf 
die Regulierungsverwaltung der Netzwirtschaften beschränkten Sinne zu verstehen – dazu etwa 
M. Burgi, in: FS U. Battis, 2014, S. 329 (336 ff.) –, sondern denkbar umfassend als „jede gewollte 
staatliche Beeinflussung gesellschaftlicher Prozesse (…), die einen spezifischen, aber über den 
Einzelfall hinausgehenden Ordnungszweck verfolgt und dabei im Recht zentrales Medium und 
Grenze findet“  – so M. Eifert, in: W. Hoffmann-Riem/ E. Schmidt-Aßmann/ A. Voßkuhle (Hrsg.), 
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I, 2. Aufl. 2012, § 19 Rn. 5. Der Begriff wird dabei – wie im 
Schrifttum ganz überwiegend – auf behördlich vollzogenes Öffentliches Recht oder auf von Privaten 
im Wege der Selbstregulierung erlassene Regeln bezogen. Es mag sich gewiss auch das Privatrecht 
als Mittel zur verhaltenssteuernden Regulierung begreifen lassen – vgl. dazu etwa A. Hellgardt, Re-
gulierung und Privatrecht, 2016, S. 15 ff. Da die vorliegende Arbeit indes eine öffentlich-rechtliche 
ist, kann die privatrechtliche Seite der Regulierung im Folgenden weitgehend ausgeblendet werden.

15 Gleiches gilt für die politische Perspektive. Denn der Gestaltungsanspruch des Staates in 
Bezug auf die Digitalisierung ist nicht geringer als in anderen Lebensbereichen – im Gegenteil: 
Zu groß sind einerseits die möglichen gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrtsgewinne, die der Digi-
talisierung zugeschrieben werden, und zu bedrohlich muten andererseits die Risiken an, die mit 
der Ausbreitung des Digitalen einhergehen. Die private digitale Wirtschaft ist deswegen zu einer 
zentralen Projektionsfläche für die in die Digitalisierung insgesamt gesetzten Erwartungen und 
die von ihr gebildeten Vorstellungen geworden, auch und gerade für die nationale und die euro-
päische Politik. Nicht von ungefähr ist beispielsweise der „Digital-Gipfel“ der Bundesregierung, 
d. h. die nach eigenen Angaben „zentrale Plattform zur gemeinsamen Gestaltung eines zukunfts-
fähigen Rahmens für den digitalen Wandel“, beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
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-mittel des Staates auf die Digitalwirtschaft zu vergewissern. Der juristische Blick 
fokussiert daher automatisch auf das Wirtschaftsrecht, als ein in dieser Perspektive 
zentrales rechtliches Medium zur Gestaltung der digitalen Wirtschaft und der Di-
gitalität insgesamt. Und in der Tat: Gerade die Disziplinen der Privatrechtswissen-
schaft – zunächst vor allem das private Wettbewerbs- und Kartellrecht16 sowie das 
Recht des geistigen Eigentums17 und das Arbeitsrecht18, mittlerweile aber auch das 
allgemeine Zivilrecht19 – unternehmen es bereits seit geraumer Zeit, die Bausteine 
eines privaten Rechts der digitalen Wirtschaft herauszuarbeiten, die sich nach und 
nach zu einem geschlossenen Gesamtwerk zusammenfügen.20 Die Wissenschaft 
vom Öffentlichen Recht lässt vergleichbare Bemühungen bislang noch vermissen. 
Ihr Fokus liegt auf der Digitalisierung der Verwaltung und ihrer Rechtsbeziehungen 
zum Bürger, insbesondere auf dem E-Government21 und – in jüngerer Zeit – auf 
der Einbindung intelligenter Systeme in hoheitliches Handeln mit Entscheidungs-
charakter22, auf (in einem weiteren Sinne) sicherheitsrechtlichen Themen wie 

angesiedelt (siehe https://www.de.digital). Vgl. zur europäischen Perspektive nur die einführenden 
Bemerkungen zur Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über die „Strategie 
für einen digitalen Binnenmarkt für Europa“, COM(2015) 192 final: „Das digitale Zeitalter hält 
mit schnellen Schritten Einzug in die Weltwirtschaft. Die Informations- und Kommunikations-
technologie (IKT) ist nicht länger ein besonderer Wirtschaftszweig, sondern die Grundlage aller 
modernen, innovativen Wirtschaftssysteme. Das Internet und digitale Technologien verändern 
unsere Arbeitswelt und unser Leben – privat, geschäftlich und im öffentlichen Raum. Sie verbinden 
alle Bereiche unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft.“

16 Besonders relevante Themen und Schwerpunkte eines an die Eigenheiten der digitalen Wirt-
schaft angepassten Kartellrechts finden sich mittlerweile zusammengefasst in dem Bericht der vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eingesetzten Kommission Wettbewerbsrecht 4.0, Ein 
neuer Wettbewerbsrahmen für die Digitalwirtschaft, 2019, S. 6 ff. Vgl. frühzeitig zu (heute freilich 
punktuell erscheinenden) wettbewerbsrechtlichen Fragen speziell in Bezug auf das Domaine-
namensrecht und das Recht der kommerziellen Internetkommunikation bereits C. Brömmelmeyer, 
Internetwettbewerbsrecht, 2007, S. 33 ff.

17 Vgl. etwa M. Hennemann, Urheberrechtsdurchsetzung und Internet, 2011, S. 25 ff.
18 Vgl. zum Überblick etwa K. Uffmann, NZA 2016, 977 (977 ff.); H. Oetker, JZ 2016, 817 

(817 ff.); monografisch R. Giesen/ J. Kersten, Arbeit 4.0, 2018, S. 13 ff.
19 Vgl. allgemein etwa die Untersuchung von F. Faust, Digitale Wirtschaft – Analoges Recht – 

Braucht das BGB ein Update?, Gutachten A für den 71. Deutschen Juristentag 2016. Einzelne 
Bereiche betreffen hier beispielsweise die rechtsgeschäftliche Rekonstruktion von Smart Contracts 
(dazu D. Paulus/ R. Matzke, ZfpW 2018, 431), Besonderheiten in Bezug auf Verträge über digitale 
Güter (dazu M. Grünberger, AcP 218 [2018], 213), die Anerkennung digitaler juristischer Personen 
des Privatrechts (dazu R. Schaub, JZ 2017, 342), die gesellschaftsrechtliche Verarbeitung einer 
digitalisierten Unternehmensorganisation (zum Kapitalgesellschaftsrecht etwa U. Noack, ZHR 183 
[2019], 105), das Dateneigentum (dazu M. Amstutz, AcP 218 [2018], 438) und den digitalen Nach-
lass (dazu bereits BGH NJW 2018, 3178).

20 Vgl. ebenso bereits C. Krönke, in: ders. (Hrsg.), Regulierung in Zeiten der Digitalwirtschaft, 
2019, S. 1 (2 f.).

21 Vgl. dazu bis heute maßstabsetzend M. Eifert, Electronic Government, 2006, S. 19 ff.; H. Kube, 
VVDStRL 78 (2019), 289 (289 ff.); A. Guckelberger, VVDStRL 78 (2019), 235 (235 ff.); dies., Öffent-
liche Verwaltung im Zeitalter der Digitalisierung, 2019, S. 15 ff.

22 Vgl. etwa M. Martini/ D. Nink, NVwZ-Extra 10/2017, 1 (1 ff.); C. Djeffal, DVBl 2017, 808 
(808 ff.); speziell zu polizei- und sicherheitsrechtlichen Zwecken („predictive policing“) T. Ra-
demacher, AöR 142 (2017), 366 (366 ff.); auch (öffentlich-)wirtschaftsrechtliche Gebiete werden 



6 § 1 Einführung

dem Schutz personenbezogener Daten23 und der Sicherheit und Ver traulichkeit 
informations technischer Systeme (IT-Sicherheit)24 sowie auf dem Kommunika-
tionsrecht25. Umfassende Untersuchungen zu der an sich naheliegenden26 Frage, 
wie sich das Öffentliche Wirtschaftsrecht – also diejenige Rechtsmaterie, die „das 
ordnende, gestaltende und leistende Einwirken des Staates auf das Wirtschaftsleben 
umgreift“27  – zu seinem gewandelten Gegenstand, d. h. zur digitalen Wirtschaft, 
verhält bzw. verhalten sollte, existieren demgegenüber nicht. Diese Lücke soll die 
vorliegende Arbeit schließen.

Dabei dürfen und sollen Öffentliches Recht und Privatrecht gewiss nicht 
gegeneinander ausgespielt werden. Obwohl die vorliegende Untersuchung eine 
öffentlich-rechtliche ist, muss an dieser Stelle die starke Wechselbezüglichkeit jener 
zwei „Rechtsregime“28 gerade mit Blick auf die Regulierung der Digitalwirtschaft 
betont werden. Nicht nur verleiht das Öffentliche Recht über seine unions- und 
verfassungsrechtlichen Elemente dem einfachen Digitalwirtschaftsprivatrecht eine 
geltungskräftige Rahmung. Auch umgekehrt kann das Öffentliche Digitalwirt-
schaftsrecht an materiell-rechtliche Maßstäbe des Privatrechts anknüpfen (z. B. bei 
der Konstruktion der ordnungsrechtlichen Verantwortlichkeit digitaler Plattformen 
und Netzwerke)29 und bei der Justierung des administrativen Organisations- und 
Handlungssystems bewusst auf privatrechtliche Mechanismen setzen (z. B. im 

dagegen behandelt in dem Band von T. Wischmeyer/ T. Rademacher (Hrsg.), Regulating Artificial 
Intelligence, 2020.

23 Vgl. zum Datenschutzrecht etwa N. Marsch, Das Europäische Datenschutzgrundrecht, 2018, 
S. 1 ff.; auch viele Arbeiten zur Regulierung künstlicher Intelligenz haben vorrangig das Daten-
schutzrecht im Blick, vgl. etwa M. Martini, Blackbox Algorithmus – Grundfragen der Regulierung 
Künstlicher Intelligenz, 2019, S. 27 ff. und S. 110 ff., jeweils mit Schwerpunkt auf datenschutzrecht-
lichen Risiken.

24 Vgl. dazu insbesondere (zur Einstimmung auf sein Habilitationsprojekt) T. Wischmeyer, Die 
Verwaltung 50 (2017), 155 (155 ff.).

25 Vgl. aus dem Bereich der Telekommunikationsregulierung bereits grundlegend J. Kühling, 
Sektorspezifische Regulierung in den Netzwirtschaften, 2004, S. 1 ff.; zur Vielfaltssicherung in den 
Telemedien M. Cornils, AfP 2018, 377 (377 ff.); weiterführend ders., ZUM 2019, 89 (89 ff.); aus dem 
überbordenden Schrifttum zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz etwa A. Lang, AöR 143 (2018), 220 
(220 ff.); zum Rundfunkrecht im Allgemeinen etwa C. M. Davies, Die „dienende“ Rundfunkfreiheit 
im Zeitalter der sozialen Vernetzung, 2019, S. 1 ff.; zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk A. Ingold, 
in: C. Krönke (Hrsg.), Regulierung in Zeiten der Digitalwirtschaft, 2019, S. 99 (99 ff.).

26 Vgl. ähnlich bereits die Prognosen bzw. Feststellungen von F. Schoch, VVDStRL 57 (1998), 
S. 158 (209: „Das Wirtschafts[verwaltungs]recht wird einen Bedeutungsgewinn erfahren.“); 
F. C. Mayer, Europäisches Internetverwaltungsrecht, in: J. P. Terhechte (Hrsg.), Verwaltungsrecht 
der Europäischen Union, 2011, § 25 Rn. 75 (Der „thematische Schwerpunkt eines Internetver-
waltungsrechts […] liegt im Bereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts […] und des Sicherheits-
rechts.“).

27 So prägnant P. J. Tettinger/ J. Ennuschat, in: P. J. Tettinger/ R. Wank/ J. Ennuschat (Hrsg.), 
GewO, 8. Aufl. 2011, Einl Rn. 2; ebenso J. Ruthig/ S. Storr, Öffentliches Wirtschaftsrecht, 4. Aufl. 
2015, § 1 Rn. 20.

28 Vgl. zum Begriff und zu den Ausprägungen der Wechselbezüglichkeiten zwischen Privatrecht 
und Öffentlichem Recht allgemein M. Burgi, in: W. Hoffmann-Riem/ E. Schmidt-Aßmann/ A. Voß-
kuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I, 2. Aufl. 2012, § 18 Rn. 1 ff.

29 Siehe dazu unten S. 204 ff.
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Rahmen der regulierten Selbstregulierung)30. Und schließlich müssen öffentlich- 
und privatwirtschaftsrechtliche Regelungskomplexe stets auch als komplementäre 
Regulierungsverbünde betrachtet werden  – etwa wenn es darum geht, zu ent-
scheiden, ob ein bestimmtes Regulierungsdesiderat überhaupt (vollwertiger) ad-
ministrativer Implementierungselemente bedarf oder nicht auf ein (möglicherweise 
zweckgerechteres) „Pri vate Enforcement“ vertraut werden sollte (z. B. mit Blick auf 
das Rechtsverhältnis zwischen digitalen Plattformen und den auf ihnen tätigen 
gewerblichen Anbietern)31.

III. Entfaltung und Fachrechtsgebiete des Öffentlichen Digitalwirtschaftsrechts

Im Rahmen dieser Arbeit bin ich nun der bislang nicht umfassend untersuchten 
Frage nachgegangen, wie sich das Öffentliche Wirtschaftsrecht zu seinem ver-
änderten Gegenstand – der digitalen Wirtschaft – verhält bzw. verhalten sollte. Die 
Untersuchung nimmt ihren Ausgangspunkt in einer bündigen, aber sorgfältigen 
Analyse und Ausdifferenzierung der drei erwähnten Funktionsbedingungen der 
Digitalwirtschaft (dazu sogleich unter B.). Denn mit der Erschließung des „Realbe-
reichs“32 des Öffentlichen Digitalwirtschaftsrechts erlangt dieses nicht nur seine 
innere Rechtfertigung und Daseinsberechtigung – ganz nach dem Credo Schmidt-
Aßmanns: „Was immer in der Verwaltungsrealität Existenz besitzt, hat Anspruch 
darauf, von der Verwaltungsrechtswissenschaft wahrgenommen, systematisch 
durchdrungen und zu den bisherigen Erkenntnissen in Bezug gesetzt zu werden!“33 
Vielmehr stiften jene Funktionsbedingungen auch eines von zwei grundlegenden 
Ordnungsprinzipien, an denen sich meine Überlegungen permanent abarbeiten 
können (namentlich in den im Mittelpunkt stehenden §§ 3, 4 und 5, aber auch schon 
in § 2). Und überdies wird damit gewährleistet, dass als Kontrollüberlegung stets 
die Frage mitläuft, ob die Regulierungsinhalte auch jeweils „passgenau“ auf die Re-
gulierungsgegenstände abgestimmt sind;34 insofern postuliert diese Untersuchung 
auch einen regulatorischen „more digital approach“35, d. h. eine Regulierung, die 

30 Siehe dazu etwa im Kontext der Regulierung intelligenter Medizinprodukte unten S. 514 ff.
31 Siehe dazu unten S. 315 ff.
32 Gemeint sind die sozio-ökonomischen „Wirklichkeitsausschnitte“, auf die das Digitalwirt-

schaftsrecht bezogen ist. Vgl. zur Realbereichsanalyse als notwendige Grundlage auch rechts-
dogmatischen Arbeitens A. Voßkuhle, in: W. Hoffmann-Riem/ E. Schmidt-Aßmann/ A. Voßkuhle 
(Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, 2. Aufl. 2012, § 1 Rn. 29.

33 So in seiner Emeritierungsvorlesung E. Schmidt-Aßmann, Die Verwaltung 45 (2006), 315 
(315 ff.); im Anschluss daran F. Schoch, in: M. Burgi (Hrsg.), Zur Lage der Verwaltungsrechts-
wissenschaft, Die Verwaltung Beiheft 12/2017, S. 11 (21 f.).

34 Vgl. zum „Bedürfnis nach [immer] passgenauerer Steuerung“ als einer der Grundlinien in der 
Entwicklung des Öffentlichen Wirtschaftsrechts und der darauf bezogenen Forschung M. Fehling, 
JZ 2016, 540 (545).

35 Der Begriff knüpft an den von R. Podszun, WuW 2014, 249, vorgeschlagenen „more techno-
logical approach“ an, der  – dem aus dem Kartellrecht bekannten „more economic approach“ 
entsprechend – zu einer stärkeren Berücksichtigung der technologischen Auswirkungen von re-
gulatorischen Maßnahmen auffordern soll. Ebenso bereits C. Krönke, in: ders. (Hrsg.), Regulierung 
in Zeiten der Digitalwirtschaft, 2019, S. 63 (70 f.).
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den spezifischen Funktionsbedingungen der jeweiligen Erscheinungsform der 
Digitalwirtschaft gerecht wird.

Das zweite und übergeordnete Ordnungsprinzip der Untersuchung ergibt 
sich aus der allgemeinen Struktur des Öffentlichen Wirtschaftsrechts. Dieses wird 
auf verfassungsrechtlicher Grundlage und im international- und supranational-
rechtlichen Rahmen überwiegend nach den verschiedenen (überwachenden, 
fördernden, gemeinwohlpflichtig-wettbewerbsregulierenden und selbst am Markt-
geschehen partizipierenden) Zugriffen des Staates auf das Wirtschaftsgeschehen 
ausdifferenziert.

In Orientierung an dieser Gesamtstruktur werden zunächst, im ersten Teil 
der Untersuchung, die aus den verfassungs- und unionsrechtlichen Grundlagen 
des Öffentlichen Digitalwirtschaftsrechts folgenden und deduktiv ermittelbaren 
spezifischen Vorgaben für die Digitalwirtschaft dargelegt, im Sinne eines Digital-
wirtschaftsverfassungsrechts im weiteren Sinne (§ 2). In Anbetracht der ersten Funk-
tionsbedingung der digitalen Wirtschaft, d. h. ihres delokalisierten Charakters, 
werden außerdem die wesentlichen rechtlichen Herausforderungen einer digital-
wirtschaftlichen Regulierung unter den Bedingungen potenzieller unmittelbarer 
Transnationalität digitalwirtschaftlicher Betätigung behandelt, also gleichsam die 
Grundzüge des Internationalen Öffentlichen Digitalwirtschaftsrechts (§ 3).

Der zweite und Hauptteil der Untersuchung widmet sich den eigentlichen Zu-
griffen und Maßstäben und sowie dem administrativen Organisations- und Hand-
lungssystem des Öffentlichen Digitalwirtschaftsrechts, in Orientierung an den 
beiden sachlichen Herausforderungen, die sich aus den Funktionsbedingungen der 
Digitalwirtschaft ergeben, d. h. aus der Ausbildung digitaler Plattform- und Netz-
werkstrukturen nach Maßgabe des Delegationsprinzips (§ 4) sowie aus der Einbin-
dung intelligenter Systeme in außenwirksame Entscheidungsprozesse, die insofern 
weitgehend datafiziert werden (§ 5). Der vorwiegend deduktive Ansatz des ersten 
Teils wird in diesen beiden Abschnitten durch einen gleichermaßen deduktiven 
wie induktiven Ansatz abgelöst. Die Untersuchung spürt hier den wesentlichen 
Regulierungsansätzen und materiell-rechtlichen Vorgaben und dem administrativen 
Organisations- und Handlungssystem des Öffentlichen Digitalwirtschaftsrechts 
in seinen wichtigsten Fachrechtsgebieten nach, als den eigentlichen „Speicher[n] 
gefundener Lösungen“ und den „Spiegel[n] bestehender Regelungs bedürfnisse“.36 
Deren Herangehensweisen werden im wechselseitigen Vergleich geprüft und ge-
gebenenfalls fortentwickelt. Die Darstellung der Fachrechtsgebiete hat dabei einen 
kaum überschätzbaren Eigenwert, denn das Öffentliche Digitalwirtschaftsrecht 
wird hier gerade nicht als eigenständiges Rechtsgebiet, sondern als Querschnitts-

36 So mit Blick auf die „Referenzgebiete“ des allgemeinen Verwaltungsrechts E. Schmidt-Aß-
mann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2. Aufl. 2006, S. 8 ff., der auf die über-
ragende Bedeutung des Arbeitens mit solchen Gebieten für die (immer zugleich deduktive und 
induktive) Systembildung hinweist. Dass dies zu den anerkannten Binnenmethoden der dogmati-
schen Verwaltungsrechtswissenschaft gehört, braucht insoweit nicht mehr im Einzelnen dargelegt 
zu werden.
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recht konzipiert und existiert und „lebt“ daher allein in Gestalt jener Fachrechts-
gebiete, einschließlich der ihnen vorangestellten und sie prägenden Grundlagen 
und Rahmenbedingungen. Die vorliegende Arbeit soll insoweit auch und vor allem 
zur digitalisierungsbedingten Integration und Fortentwicklung der behan delten 
Fachrechtsgebiete beitragen. Gleichwohl sollen, als Grundlegung für eine digital-
wirtschaftsrechtliche Systembildung, in der Zusammenschau jener Gebiete jeweils 
einige erste Bausteine eines in der Entstehung begriffenen möglichen Allgemeinen 
Öffentlichen Digitalwirtschaftsrechts extrahiert werden (dazu dann insbesondere 
C. und D. in § 6).

Die Auswahl der Fachrechtsgebiete erfolgt einerseits nach dem staatlichen Zu-
griff auf die Digitalwirtschaft und andererseits danach, in welchen Gebieten sich 
die spezifischen Regulierungs herausforderungen aufgrund entsprechender digital-
wirtschaftlicher Aktivitäten im Realbereich überhaupt stellen. Dabei wird den klassi-
schen Zugriffen der Wirtschaftsverwaltung – also der überwachenden, im engeren 
Sinne regulierenden und selbst partizipierenden Staatstätigkeit – zunächst jeweils 
ein informationsordnender Zugriff vorangestellt (jeweils B.). Denn die spezifischen 
digitalwirtschaftlichen Regulierungsherausforderungen stellen sich – wie sich bei 
näherer Betrachtung deutlich zeigt  – nicht nur in jenen klassischen Bereichen, 
sondern auch in den genuin „digitalisierungsrechtlichen“ Gebieten des (bislang 
als „Telemedienrecht“ firmierenden) Rechts der digitalen Dienste (jeweils B. I.)37 
und des Datenschutzrechts (jeweils B. II.). Diese werden bislang nur marginal dem 
Öffentlichen Wirtschaftsrecht zugeordnet,38 sollten dort künftig allerdings  – auf-
grund der insoweit vergleichbaren Problemstellungen – als integrale Bestandteile 
des Öffentlichen Digitalwirtschaftsrechts stärkere Beachtung finden. Im Übrigen 
stellen sich die digitalwirtschaftlichen Regulierungsherausforderungen vor allem 
in den typischen Gebieten der überwachenden (jeweils C.), der im engeren Sinne 
regulierenden (jeweils D.) und der selbst als Anbieter partizipierenden (jeweils E.) 
Wirtschaftsverwaltung. In Bezug auf andere wirtschaftsverwaltungsrechtliche Zu-
griffe, insbesondere etwa das Subventionsrecht,39 werfen die beschriebenen struk-
turellen Spezifika der Digitalwirtschaft dagegen keine besonderen Probleme auf.

Thematisch wurden im Bereich der Überwachung neben dem Gewerbe- im Ver-
bund mit dem allgemeinen Ordnungsrecht (jeweils C. I.) jeweils noch besondere 
Bereiche verarbeitet, je nach digitalwirtschaftlicher Aktivität im Realbereich – in 

37 Siehe zu den hier synonym verwendeten Begriffen des „Telemedienrechts“ und des „Rechts 
der digitalen Dienste“ unten S. 190 (mit Fn. 5). Zum Begriff des „Digitalisierungsrechts“ etwa 
C. Krönke, in: ders. (Hrsg.), Regulierung in Zeiten der Digitalwirtschaft, 2019, S. 1 (4).

38 Vgl. zum (Tele-)Medienrecht als einem Gebiet des Öffentlichen Wirtschaftsrechts etwa 
C. Degenhart, in: M. Schulte/ J. Kloos (Hrsg.), Handbuch Öffentliches Wirtschaftsrecht, 2016, § 16 
Rn. 1 ff.; zum Datenschutzrecht R. Wagner, ebenda, § 17 Rn. 1 ff.; das Datenschutzrecht aus dem 
Wirtschaftsverwaltungsrecht dagegen trotz struktureller Gemeinsamkeiten eher aussondernd 
M. Schröder, in: C. Krönke (Hrsg.), Regulierung in Zeiten der Digitalwirtschaft, 2019, S. 13 (26 f.).

39 Selbst wenn man beispielsweise das Informationsweiterverwendungsrecht (siehe dazu etwa 
das IWG) als spezifisches „datenbezogenes Subventionsrecht“ begreifen möchte, bildet dieses 
jedenfalls einen Bereich mit kaum regimeübergreifend verallgemeinerungsfähigen Sonderregeln.
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Bezug auf digitale Plattformen und Netzwerke das Personenbeförderungsrecht (§ 4 
C. II.), mit Blick auf die Einbindung intelligen ter Systeme in medizinische Pro-
dukte40 und Rechtsleistungen das Medizinprodukterecht (§ 5 C. II.) und das Recht 
der Dienstleistungen am Rechtsmarkt (§ 5 C. III.).41 Im Bereich der Regulierung im 
engeren Sinne kann in beiden Abschnitten auf das Finanzmarktrecht (jeweils D. I.) 
und das Energiewirtschaftsrecht (jeweils D. II.) zurückgegriffen werden.42 Als Re-
ferenzmaterie für ditial wirtschaftliche Betätigungen der öffentlichen Hand wurde 
auf die kommunale Energiewirtschaft zurückgegriffen (jeweils E.).

Abgerundet werden die Untersuchungen zu den gemeinsamen Regulierungs-
ansätzen und Maßstäben sowie des administrativen Organisations- und Hand-
lungssystems des Öffentlichen Digitalwirtschaftsrechts dann im dritten Teil durch 
einige Überlegungen zu dem Auftrag, der dem Öffentlichen Recht und seiner 
Wissenschaft im Rahmen der Regulierung der Digitalwirtschaft obliegt. Dieser Auf-
trag speist sich einerseits aus den Perspektiven, die sich vor dem Hintergrund der 
Erkenntnisse dieser Arbeit für jene Regulierung und die darauf bezogene öffent-
lich-rechtliche Forschung auftun (§ 6). Andererseits sind es schließlich auch die in 
der Zusammenfassung (§ 7) niedergelegten wesentlichen Untersuchungsschritte 
und -ergebnisse selbst, die den Auftrag des Öffentlichen Rechts bei der Einhegung 
und Ermöglichung digitalwirtschaftlicher Betätigung gleichermaßen nach- und 
vorzeichnen.

B. Realbereich: Regulierungsherausfordernde 
Spezifika der Digitalwirtschaft

Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum werden die regulierungsherausfordernden 
Spezifika der Digitalwirtschaft bislang kaum hinreichend deutlich herausgear-
beitet.43 Jedenfalls im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist die klare 

40 Ausgeblendet bleibt dabei aufgrund der Spezialität der Materie das Sozialwirtschaftsrecht, 
das unter Ermöglichungsgesichtspunkten (z. B. bei der Frage der Übernahme von Kosten für neu-
artige KI-gestützte Behandlungsmethoden durch die Gesetzliche Krankenversichtung, vgl. etwa 
C. Katzenmeier, MedR 2019, 259 [260 f.]) gewiss ebenfalls auf seine „Digitalwirtschaftsfestigkeit“ 
hin befragt werden muss.

41 Das Kartellrecht als ein systematisch ebenfalls der Wirtschaftsüberwachung zurechenbares 
Rechtsgebiet gehört zwar ganz offensichtlich zu den zentralen „Arenen“ des Digitalwirtschafts-
rechts (siehe oben bei Fn. 16), wird aber akademisch und rechtswegmäßig als Teil des Zivilrechts 
behandelt (dazu etwa M. Schröder, Genehmigungsverwaltungsrecht, 2016, S. 150 f.) und liegt damit 
außerhalb des Untersuchungsbereichs dieser Arbeit.

42 Das Recht der Telekommunikationsregulierung wurde dagegen  – trotz der offenkundigen 
Bezüge zur Digitalwirtschaft – bewusst ausgeblendet, da sich dort vor allem bereichsspezifische 
Fragen der Regulierung einer durch natürliche Monopole geprägten Netzinfrastruktur stellen, vgl. 
dazu etwa M. Ludwigs, in: F. Wollenschläger/ R. Schmidt (Hrsg.), Kompendium Öffentliches Wirt-
schaftsrecht, 4. Aufl. 2016, § 12 Rn. 7. Das Telekommunikationsrecht ist insofern gewiss Bestandteil 
des Öffentlichen Digitalwirtschaftsrechts, aber eben ein Bereich mit spezifischer Sonderdogmatik.

43 Eine der wenigen Ausnahmen bilden insoweit die Überlegungen von F. Möslein/ S. Omlor, 
in: dies. (Hrsg.), FinTech-Handbuch, 2019, § 1 Rn. 3 ff., die – wenngleich speziell auf den FinTech-
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